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publik erheblich gefährdet, w ird m it F reiheitsstrafe bis zu 
acht Jah ren  oder m it V erurteilung auf Bew ährung bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.
»

1. Die Aufgabe dieser Vorschrift ist es, die Voraussetzungen der 
str. Verantw. bei pflichtw idrigem  Umgang m it geheim zuhaltenden

Dokumenten oder Gegenständen oder bei einer pflichtw idrigen Offen
barung geheim zuhaltender Tatsachen zu bestim m en. Zur Durchsetzung 
der Vorschriften über die G eheim haltung innerhalb  des S taats- und W irt
schaftsapparats und auch zur V erhütung strafbare r Verletzungen der Ge
heim haltungspflicht ist es erforderlich, in allen staats- und w irtschafts
leitenden Organen die V erantw ortlichkeit fü r die A ufbew ahrung und Ver
w altung derartiger D okum ente oder Gegenstände genau zu bestim m en 
und die E inhaltung dieser Vorschriften regelm äßig zu kontrollieren. Dies 
ist zugleich eine G rundlage fü r die Beurteilung und D ifferenzierung der 
individuellen str. Verantw.

2. Als T äter kommen Personen in Betracht, denen aus gesetzlichen 
Bestim m ungen oder nach ihrem  A rbeitsvertrag  eine generelle

Pflicht zur G eheim haltung auferlegt w urde oder die in sonstiger Weise 
zur G eheim haltung bestim m ter Vorgänge und W ahrnehm ungen verpflich
tet sind. Eine entsprechende Regelung en thä lt z. B. § 4 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 1.12.1967 über die D urchführung von Volks-, Berufs-, W ohnraum - 
und G ebäudezählungen in der DDR (GBl. I S. 135), wonach alle m it der 
D urchführung der Zählung betrau ten  Personen zur Verschwiegenheit be
sonders zu verpflichten und auf die Folgen einer Verletzung ih rer 
Schweigepflicht entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestim mungen 
hinzuweisen sind.

Es muß allgem ein gefordert w erden, daß die Pflicht zur G eheim hal
tung grundsätzlich auch Bestandteil der vertraglichen V ereinbarung w ird, 
um U nklarheiten  in dieser Beziehung auszuschließen. Eine- speziell auf
erlegte Pflicht zur G eheim haltung ergibt sich beispielsweise aus § 212 
Abs. 2 StPO. Danach ist das Gericht berechtigt, bei Ausschluß der Öffent
lichkeit wegen G efährdung der S icherheit des S taates oder im Interesse 
der G eheim haltung bestim m ter Tatsachen die fü r die W eiterführung der 
V erhandlung notw endigerw eise anw esenden Personen zur G eheim haltung 
ausdrücklich zu verpflichten.

3. Die S tra fta t w ird begangen, indem  der T äter geheim zuhaltende 
Dokum ente oder G egenstände fü r Unbefugte zugänglich aufbew ahrt.

Bei der Prüfung der str. Verantw. ist u. U. durch Sachverständigengut
achten nachzuweisen, ob die G eheim haltungspflicht z. B. dem  Inhalt des 
Dokum ents entnom m en w erden kann, wobei evtl, auch eine sachliche P rü 
fung dieser tatbestandsm äßigen Voraussetzungen zu erfolgen hat. Die 
Voraussetzungen der str. V erantw . sind auch dann erfüllt, wenn der Täter 
die besonder^, geschützten G egenstände abhandenkom m en läßt, z. B. die 
Dokum ente in einem allgem ein zugänglichen Raum  ohne Aufsicht zurück-


